
Staatliches Bauamt Bamberg, Schreiben vom 09.02.2026 

Sachverhalt: 

„Die vorliegende Bauleitplanung berührt die Staatsstraße 2197. Das von der 
Bauleitplanung betroffene Gebiet liegt außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt. Die unmittelbare verkehrliche 
Erschließung des Gebietes erfolgt über eine neue Zufahrt zur Ortsstraße „Äußerer 
Frankenring“. Gegen die Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitplanung bestehen seitens 
des Staatlichen Bauamtes Bamberg, Bereich Straßenbau keine Einwände, wenn die 
folgend genannten Punkte in die textlichen Festsetzungen übernommen werden. 

 

Lärmschutz 

- Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Die gesetzlichen 
Anbauverbotszonen genügen grundsätzlich nicht zum Schutz der Anlieger vor Lärm-, 
Staub- und Abgasimmissionen aus dem Straßenverkehr. Der Baulastträger der 
Staatsstraße trägt keine Kosten für Schallschutzmaßnahmen an den baulichen 
Anlagen, die Gegenstand dieser Bauleitplanung sind. Zum Schutz vor 
Lärmeinwirkungen aus dem Straßenverkehr werden entsprechende 
Schutzmaßnahmen empfohlen. 

- Entschädigungsansprüche gegen den Straßenbaulastträger der Staatsstraße wegen 
Lärm und anderer von der Straße ausgehender Immissionen können nicht geltend 
gemacht werden. Der jeweilige Bauherr hat auf seine Kosten prüfen zu lassen, 
inwieweit das geplante Vorhaben den zur Berücksichtigung des Schallschutzes nach 
der DIN 18005 zu bemessenden Abstand von der Straße aufweist bzw. inwieweit 
besondere Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 

Die Kosten für notwendige Lärmschutzmaßnahmen sind vom jeweiligen Bauherrn zu 
tragen. 
Es wird zumindest empfohlen, durch eine entsprechende Anordnung der Räume (z.B. 
Schlafräume nicht der Staatsstraße zugewandt einzuplanen) und die Verwendung 
schallschützender Außenbauteile jedenfalls im Innern der Gebäude angemessenen 
Lärmschutz zu gewährleisten. 

 


